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Gesetz vom 19. Oktober t 984 über den Schutz 
und die Pflege der Natur (Wiener Natur~ 

~i.:hut~gcscu: t •)8-t) 

Der W'iener Landtag hat be~chlossen: 

!. ABSCHNITT 

Anwendungsbereich des Gesetzes 

Begriff, Gegenstand und Grundsätze des Natux­
schutzes 

§ 1. (1) Naturschutz wird in diesem Gesetz als 
der Schutz und die Pflege der Natur und der Land­
schaft zum Zwecke der Erhaltung und Gestakung 
der Umwelt als Lebensgrundlage und Lebensraum 
für Menschen, Pflanzen und Tiere verstanden. 

(2) Gegen,tand des Naturschutzes sind insbeson­
dere 

l . die wildwachsenden Pflanzen und freileben, 
den Tiere (§§ 4 und 5), 

2. der geschützte Landschaftsteil (§ 9), 
). das Landschaftsschutzgebiet (§ 11), 
4. der Naturpark(§ 12), 
,. das Naturdenkmal (§ l }), 
6. das Naturschutzgebiet(§ 17) und 
7. der Nationalpark(§ 18). 

(3) Jedermann hat nach Maßgabe dieses Geset­
zes die gesamte Natur zu schuu:en und zu pflegen. 

Geltungsbereich 

§ l. Vom Geltungsbereich dieses Gesetzes sind 
ausgenommen: 

1. Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar 
drohenden Gefahr für das Leben oder die 
Gernnrlheit von Mf'Mchr.n <1drr 7Ur AhwPhr 
von Katastrophen, 

2. Maßnahmen im Zuge eines Einsatzes von 
Organen der öffentlichen Sicherheit, 

3. Maßnahmen im Rahmen eines Einsatzes des 
ßundesheeres in der! Fallen d<:':s § 1 Abs. J des 
Wehrgesetzes 1978, BGBL Nr. 150, ein­
schließlich der unmittelbaren Vorbereitung 
eines solchen Einsatzes. 

2. ABSCHNITT 

Schutz von Pflmzen und Tieren 

U nte r.~,;,hutzstdl ung 

§ 3. (1) Die Landesregierung kann heimi1che 
Arten wildwachsender Pfl:1t1ze1, Utld freilebende1 
Tiere, die in ihrem Bestand gefährdet sind, durch 
Verordnung voll oder, wenn dies zur Erhaltung det 
Art ausreicht, teilweise unter Schutz stellen und die 
zur Erhaltung der Art notwendigen Schutzmaß­
nahmen rtgeln. 

(2) Ist es zur Erhaltung oder Wiedereinbilrge• 
rung einer vo!I oder teilweise geschütZ.t.en Pflan­
zen- oder Tierart unbedingt erforderlich von deren 
Lebensraum schädigende Einflüsse fernzuhalten, 
kann die Verordnung auch den Lebensraum und 
dl,.. L,;,l,,..u~l><..Jini,;;:uui;cu di,:;3,;,1 An cinbcz:ichcn. 

Schutz der Pflanzen 

) 4. {l) Voll geschützte Pflanzen (§ 3 Abs. 2) 
sowie die ober~ und unterirdischen Teile dieser 
Pflanzen, wie Blüten, Zweige, Wurzeln, Zwiebeln, 
Knollen und Wurzelstöcke, dürfen nicht von ihrem 
Standort entfernt, beschädigt oder vermchtet, in fri~ 
~ehern, getrocknetem oder konserviertem Zust:i.nd 
entgeltlich oder unentgeltlich überlassen, el."Worben, 
versendet, befördert oder feilgeboten werden. Jede 
Beeinträchtigung oder Zerstörung des Lebensrau~ 
mes voll geschützter Pflanzen ist verboten. 

(2) Teilweise geschützte. Pflanzen (§ 3 Ab,. 2) 
dürfen nur in beschränktem Ausmaß gepflückt wer• 
den. Es in ~•erbeten, die obettrdischen Teile dieser 
Pflanzen in einer über den persönlichen Bedarf hin­
ausgehenden Menge zu pflucken. Darunter ist jene 
Menge zu verstehen, deren Stengel vom Daumen 
und Zeigefinger einer Hand vo!btändig umfaßt 
werden können. Für die unterirdischen Teile dieser 
Pflanzrn gilt Ab., 1 

(3) Jede mutwillige Beschädigung oder Vern1ch• 
tung von nicht ges,;,hütztr.n wildwachsenden Pflan­
zen oder Pflanzenteilen sowie deren Ent• oder Mit• 
nahmr ilh<"r <lPn r,rrq/-\nlichen Re<larf (Ab\ 7) hin­
aus ist verboten. 

(4) Das Abbrennen von Einzelgehölzen, Hecken, 
Wiesen, Ackerflächen sowie Rohr~ und Schilfbe-



standen ist verboten. Von diesem Verbot kann die 
N,rnro,,h11,.,.h,,.hxrrl,, ,·\1,,,.,. An~.,,.h,,,, "';' A1:"1i:-h,,;,~ 
Ausnahmen bewilligen, wenn das Abbrennen eine 
Pflegemaßnahme im Interesse des N atursthutzes 
darstellt. Zur Erreichung des Pflegez.weckes bnn 
die Bewilligung beirinet sowie unter Auflagen 
erteilt werden. 

Schutz der Tiere 

§ 5. (1) Voll geschützte Tiere(§ 3 Abs. 2) dürfen 
ntcht vertolgt, gefangen, gefangengehalten, beun­
ruhigt, verletzt oder getötet, m lebendem oder 
totem Zustand übertragen, erworben, gehalten, 
befördert, gehandelt, prapariert, verarbeitet oder 
f„iJg,,.bot,,.n ur,er,:J,,.n. l;:nt=ic-kJ„<ig>foc'-'l:''l ,;l\~,,er 
Tiere (zB Eier, Larve:n oder Puppen) dürfen nicht 
aus ihrer natürlichen Umgebung entfernt, bes,ha­
digt, vernichtet, verwahrt, befördert, gehandelt, 
feilgeboten, veräußert oder erworbrn werden. Teile 
von· l'leren {zll l'i,,dern oder füilge) voll geschützter 
Arten dürfen nicht verwahrt, befördert, gehandelt, 
feilgeboten, veräußert oder erwo1ben werden. Brut­
st:i.nen und Nester dürfen, auch wenn sie keine 
J,.mgtiere enth~lt,:m, mcht be,chlidigt, entf'l'rnt oder 
zerstört werden. In den Lebensraum dieser Tiere 
(~·1e Brutpbt2", Einstandsort) darf nicht auf eine 
solche Weise eingegriffen werden, daß der weitere 
Bestand der Tiere in diesem Lebensraum erschwert 
oder unmöglich wird. 

(2) Fur teilweise geschUtne Tiere gelten die Verw 
bote des Ab5. t während der Paarungs- und Brut• 
zeit sinngemäß. 

(3) Die erwerbsmaßige Verarbeitung von einhei­
mi,chen Schmetterlings-, Käfer• oder sonstigen 
Insektenarten ist in allen Entwicklungsfonnen ver• 
boten. 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 6. {1) Von den Verboten der §§ 4 und 5 smd 
ausgenommen· 

1. l'flar'!zett und Pflanzenteile, die m Gärten 
oder Kulturen gezogen wurden oder die 
nachweislich aus dem Ausland stammen; 

2. Tiere und deren Teile und Emwicklungsfor. 
m<1n, di<1 n::i.chw<1i1lich in G<1fangeM.;:h:,.ft 
gezüchtet v.-"l..lrden oder nad1weislich o.us dem 
Ausland stammen. 

(2) Von den Verboten der§§ 4 Abs. 1 bis 3 und 5 
b,nn di~ NMunchui::zbehö-rdc über A.m,u.;:hen Au~­
nahmen 

l zu Forschungs-, Lehr- oder Zuchtzwecken, 
2. zum Zwecke der Wiedereinbilrgerung, 
3. zur Abwehr der l3edrohung einer anderen 

nach diesem Gesetz geschützten Ptlanzen­
oder Tierart oder 

4. zur Verhinderung erheblicher wiruchaftlicher 
Schäden 

bewilEg@n, wt1r,n d"'dun:h d11r ö~liche 811s1.:,nd 

nicht gefährdet wird. 

(3) Wer einzelne geschlitzte Pflanzen oder Tiere, 
tlM""" g_('<rf,;;,,.,<!- Tl"iil:' odl:'r EnturiclJ1.,ngrfonn<1<1 
oder gesammelte nicht geschürzte Pflanzen- oder 
Pflanzenteile in einer den persönlichen Bedarf 
übersteigenden Menge ht'sitzt, hat übt'r Aufforde, 
nmg den mit der Vollziehung des Natunchutzge­
serzes betrauten Urganen derett Herkunft nachzu• 
weisen, gegebenenfalls die Sammel- oder Fangbe­
willigung oder die ßewilligung gemäß Abs, 2 zur 
Einsicht vorzulegen. 

§ 7. (J) Das Einbringen Handonfremder wild­
wachsender Pflanzen in ·die Natur und das Au~->et­
z.en standonfrernder freilebender Tiere in der 
~;nur ist. nur mit Bewilligung der Nacurschuube­
hörde gestattet. U1e tlew1!ligut1g 1st zu eneilen, 
wenn durch die beabsichtigte Maßnahme weder 
das Landschaftsbild noch der N.1turh.1ush.1lt beem• 
trächtigt wird. 

(/.) Ute Verwendung bemmmter fang• und 
6ekämpfongsmittel sowie die Anwendung 
bestimmter Fanganen, die mit der Gefahr der ,\uo­
rottung einzelner oder mehrerer Pflanzen- oder 
TiPr~n-Pn vMh,,nd>'n ~ind, können d\1rch V<1rord. 
nung der Landesregierung untersagt werden. Die 
Landesregierung k:rnn überdies die Art der Ver• 
wendung der erlaubten Fang• und Bekämpfungs­
mittel sowie die F:u1ganen durch Verordnung 
regeln, sofern dies zur t:rhalrung von Pflanzen• 
oder Tierarten notwendig ist. 

(3) Landesrechtliche Regelungen über den 
Schutz der Kulturpflanzen werden durch dieses 
Gesetz mehr berührt. 

Sammet~ oder Fangbewilligungen 

~ !J. (l) Uas erwerbsmäß1ge ~ammeln (hngen), 
das Vorrätigha!ten oder Feilbieten nicht geschütz· 
ter wildwachsender Pflanzen oder Pflanzenteile, 
nicht geschützter freilebender Tiere sowie von Em. 
wirkl,rnß•fn,.,.,.,,,.,,, ,.,,1,.,. T,,.;1,.,., ,l,,.t,i:-lh,:," odt:r d:u 

Handeln mit solchen bedarf der Bewilligung der 
Nawrschutzbehörde. 

(2) Im Ansuchen auf Erreilung einer Bewilligung 
S"""~/1. l\h~ 1 tin'1 ,fo:- Pfb,n~l:'n ,:,d,:r Tiere, :.t1.1f dl<1 
sich die Bewilligung beziehen soll, zu bezeichnen 
sowie der Umfang, die Zeit, der Ort cmd die Art 
des Sammelns (Fangens) und die Art der Verwer· 
tung anzuführen. 

(3) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn das 
Sammeln (Fangen) der Erhaltung der Art nwht 
abträglich ist, für die notwendige Schonung der 
Pflanzen oder Tiere vorgesorgt ist und hinsichtlich 
der Person des Bewilligungswerbers keine Aus~ 
schließungsgründe gemäß Abs. 5 vorliegen. In der 
Bewilligung ist insbesondere Umfang, Zm, Ort, 
Art des Sammelns (Fangens) und die Verwenungs­
~n feH:n1leg<1n. Die Bewilliguns gilt höchstem für 
ein J:i.hr und ist nicht übertragbar. 
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(4) Mit der Bewilligung ist dem Berechtigten 
c-iuc .'3nH1111el· l,Lw. f.1.111.,line .,_u~z.uliändig,;;n, D„r 
Berechtigte hat jeweils vor dem Verlassen des Sam­
mel- oder Fanggebietes die gesammelte Menge 
beziehungsweise die gefangene Stückzahl einzutra­
gen. Dre Sammel- oder Fan~liste ist der Natt.r• 
schutzbehörde bei Ablauf der Bewilligung zur Ein­
sichtnahme vorzulegen. Den mit der Vollziehung 
des Naturschutzgesetzes betrauten Organen (§ 25) 
ist die Sammel- bzw. Fangliste jederzeit über Ver-­
\,111!:,t"ll suu.uwel.1cu, 

(5) Die Bewilligung ist insbesondere zu versagen, 
wenn eine rechtskräftige Bestrafung des Bewilli­
gung~werbers wegen Übertretungen naturschuti>, 
fe!J~,.hm.1.·, Üu5d1uiz.·, fouL·, jagd- od,;;r fi~ch„rci­
rechdicher Vorschriften oder dessen rechtskräftige 
Verurteilung wegen einschlägiger mafgesetzlicher 
Vorschriften Anlaß zur Besorgnis geben, daß dieser 
die Bewilligung mißbräuchlich verwenden Wilrde. 

(6) Die Bewilligung ist zu widerrufen, wenn der 
Berechtigte gegen die Be$timmungen dieses Geset­
zes verstößt oder die in der Bewilligung eathalte­
nen BcdingunRen und Auflagen nicht einhalt oder 
ein Ausschließungsgrurtd gemaß Abs. 5 eimritt oder 
ein solcher Grund der Behörde nachträglich 
bekanm wird. 

3. ABSCHNrrr 

Schutzgebiete uod Naturdenkmal 

Geschützter Landschaftsteil 

§ 9. (1) Kleinraumige Gebiete, 
L die das Lam:lschafu:bild be,onden prägen, 
2, die Naturgebilde im Sinne des§ 13 Abs. 1 .1d-

we1sen, 
3. die de, t\AtumAhc,\ Etho!uns dienen, 
4, die besondere Lebensgemeinschaften von 

Pflanzen oder Tieren enthalten oder 
5. deren unverändene Erhaltung wegen ihrer 

kleinkJimatischcn, ökologischen oder kultur• 
geschichtlichen Bedeutung von öffentlichem 
Interesse 1st, 

können mit der fur ihre Erhaltung maßgebenden 
Urngcbung durch Verordnung der Landesregie­
nrng :i:um gcJChütucn LAnd.3chaft:it<:;il ,:;d<llirt wc,; 

den. Hiefür kommen insbesondere Teiche, Wasstr­
Liufo und Gewässerufer, Auen, Feuchtbiotope oder 
charakteristische Geländeformen in Betracht. 

(2) Vc,ordnuni;cn gcmliß Ab1. 1 hab,:;n den 
Gegenstand des Schutzes, die Schutzmaßnahmen 
zur Erhaltung der Eigentm sowie die flächenma._ 
ßige Begrenzung des geschützten Landschaftsteiles 
festzulegen. 

§ 10. (1) Im geschützten Landschaftsteil sind alle 
Eingriffe untersagt, die den Schutzmaßnahmen (~ 9 
Abs. 2) zuwiderlaufen. 

(2) Di,:; Natunchutzbchördc kann mit Bc,chcid 
Ausnahmen vom Verbot des Abs. 1 bewilligen, 

wenn auf Grund der Lage, des Umfangrs und der 
Au~fulm.ms,art de~ !'i'-pl,mt(;n Vorh1>bo1~, die 
Beeinträchtigung des geschützten Landschaftsteiles 
nur geringfügig ist oder das Vorhaben auf Grund 
schwerwiegender öffentlicher Interessen geboten 
ist. Die Bewilligung kann, soweit e.s .t.ur Wahrung 
des Schur.1.zweckes erforderlich ist, bedingt, befri­
stet oder unter Auflagen erteilt werden. 

(3) Soweit es zur Verwirklichung des Schutz­
zweckes erforderlich isr, können n:ihere Anordnun • 
gen über die Benutzung des geschUtzren Land­
schaft.Heiles getroffen werden. 

Lnudsd1afnschutzgebiet 

§ 1 ). (1) Gebiete, die 
1. eine besondere landschaftliche Schönheit auf• 

weisen, 
2. im Zusammenwirken mit Bauwerken als cha­

rnkteristische Kulturlandschaft von Bedeu­
tung sind oder 

3. fur die Erholung der Bevölkernng oder tur 
den Fremdenverkehr bedeutsam sind, 

können 11ur W:,.hruns- des L,mdsch'1-fwbilde~, des 
Landschaftshaushaltes (Geländeform, Gestein, 
Boden, Klima, Wasser, Pflanzendecke, Tierleben) 
oder der Bedeutung für die Erholung und den 
Fremdenverkehr durch Verordnung der Lande.re­
gicrung zum Landschaftsschuugebiet erkl:trt wer• 
den. 

(2) Verordnungen gemäß Abs. 1 haben die 
Begrenzung des Land~chaftsschutzgebietes festzu­
legen und können Schutzmaßnahmen zur Wah­
rung des Land,ichaftsbildes, des Land~chaftsh:i.us­
haltes oder des Wertes der Landschaft fur die 
Erholung oder den Fremdenverkehr bestimmen. 

(3) Grundflächen, die wm Zeitpunkt des 
Inkrafttreten~ dieses Gesetzes nach der Bauord­
nung für Wien, LGBJ. Nr. 1/1 ?30, in der geltenden 
Fassung als Parkschutzgebiet oder Schutzgebiet 
Wald und Wic1cngllr1Cd gcwid1nct ~ind, ~ind Lo.nd 
schafmchutzgebiete im Sinne des Abs. l. Durch 
Verordnung der Landesregierung können zusJtzli­
che Schutzmaßnahmen (Abs, 2) bestimmt werden. 
Die Umem:hutzstellung kann durch Verordnung 
der Landesregierung widerrufen werden, wenn die 
Voramsetz.ungen des Abs. l nicht mehr zutreffen. 

(4) Grundfü.chen, die nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes die Widmung Parkschutzgebiet 
oder Schutzgebin Wald- und Wiesengürtel erhal­
ten, sind, sofern auf $ie t'ine drr im Abs. 1 genann­
ten Voraussetzungen zutrifft, durch Verordnung 
der Landesregierung zum Landschaftsschutzgebiet 
zu crkliiref1. 

(5) Im Landschaftsschutzgebiet ist für Vorhaben, 
die geeignet sind, den Gesamtcharakter der Land­
schaft zu verandern, die Bewilligung der Namr-
1,;:huizbchördc ,;u ,:;nviTkcn. Die~ gilt jcdcnfalb fih 
die Errichtung von Neu- oder Zubauten, die Her-

; 
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Stellung anderer Baulichkeiten (wie Einfriedungen, 
Stützmauern), Verii1\derungen der Höhenlage oder 
Gelä.ndeform eines Grundstückes sowie die Vor­
nahme von Umbauten, wenn dadurch das außerc 
Erscheinungsbild wesentlich geändert wird. 

(6) Die Bewilligung nach Abs. 5 ist zu versagen, 
wenn die Durchführung des Vorhabens nachteiligt." 
Auswirkungen auf das Land~chaftsbild oder den 
Landschaftshaushalt oder auf den Wen der Land­
schaft für die Erholung oder den Fremdenverkehr 
zur i:oli;e haben könnte und der Eintein di~oer 
nachteiligen A1,swirkungen nicht durch Auflagen 
hintangehaltcn werden kann. 

(7) Vor Rechtskraft der Bewilligung darf eine 
Bnubcwdlit,uni; nicht en:e!lt werden. 

(8) Dem Ansuchen um Bewilligung sind jene 
Unterlagen beizulegen, die zur ausreichenden 
Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind. Bei 
B.:rnvorht>.ben ~ind dies irMbo~ondttrll folgende 
Umerlagen: 

1. Lageplan in dreifacher Ausfertigung, 
2 Baupl~ne und Baubeschreibung in dreifacher 

Ausfertigung, 
3. Grundbuchsausz:ug über die von der Baufüh­

rung betroffenen Grundstücke, der den 
Eigentümer (alle Miteigentümer), die öffent­
lich-redulichen Verpflichtungen, die Dienst­
b::.rkeiinn und di;; R,rn.lbt~,:n ;,,u,-vcin. 

Naturpark 

§ 12. ( 1) Gebiete, wie ge~chützter Landschaftsteil 
oder Landschafmchutzgehiet, die für die Erholung 
oder für die Vermittlung von Wissen über die 
Natur besonders geeignet sind und zu diesem 
Zweck entsprechend ausgestattet und gepflegt sind, 
können, ~oforn die <1.lli;emeine Zuglini;li,:;hheit 
gewährleistet ist, durch Verordnung der Landesre­
gierung zum Naturpark erklärt werden. 

(2) Verordmmgen gemäß Abs, 1 können, soweit 
diM ;,.ur Verwirklichuns des Zwecke& d<':D Natur 
parkes und dessen Erhakung erforderlich ist, 
nähere Anordnungen über d(e Beniltzung und 
Betreuung des Naturparkes treffen. Das Gebiet des 
Natu1parkes ist kartographisch festzulegen. 

Naturdenkmal 

§ ll. (1) Narnrgebilde, die wegen ihrer wissen­
schaftlichen •oder kulturellen Bedeutuni; oder 
wegen ihrer Eigenart, Seltenheit oder wegen des 
besonderen Gepräges, das sie dem Landschaftsbild 
vedeihen, oder wegen ihrer besonderen ökologi­
~chen Funktion erhalrnngswürdig sind, können 
durch Bescheid der Naturschutzbehörde zum 
Naturdenkmal erklärt werden (Unterschutzs1el­
lung). 

(2) Unterschutzstellungen können sich auch auf 
die zur Erhaltung de.~ NarnrgebildeI norwendige 

oder sein Erscheinungsbild mitbestimmende Umgr• 
bung entrecken. 

(3) Zum Naturdenkmal können illSbesondere 
landschaftlich hervorragende Baume, Baum- oder 
Gehölz:gruppen, Standorte seltener Tier- oder 
Pflanzenarten, Tier- oder Pflanzengemeinschaften, 
Quellen, sonstige natürliche Gewässer, Felsbildun­
gen, erdgeschichtliche Aufschlüsse oder Erschei­
nungsformen erklärt werden. 

§ 14, ( 1) Wird ein Verfahren gemäß § 13 Abs. 1 
eingeleitet, 10 hat die Naturschutzbehörde dies mit 
Bescheid festz,ustellen und den in Betrncht kom­
menden Grundeigentün1em ()der den sonstigen 
über das Naturgebilde und dessen Umgebung Ver• 
fil1,ung:1bc,·c,;;htigtcn mit.sutci!cn. 

(2) Ab Zustellung des Bescheides gemäß Ab,. l 
dürfen in das Naturgebilde einschließlich der 
geschützten Umgebung Eingriffe, die den Bestand 
od<:1" du End1<:mung,bild de, Sd,ut.s0bjck.u,,, 
gefährden oder beeimr:ichrigen, nicht mehr vorge­
nommen werden. In dt'rn ßecheid können dem 
Grundeigentümer oder sonstigen VerfUgungsbe­
rechtigten auch die für die unversehrte Erhaltung 
des N amrgebildes und seines Lebensraumes sowie 
die das Erscheinungsbild rnicbestimmende Umge­
bung sichernde Vorkehrungen vorgeschrieben we1 -
den. 

(3) Die Nar.urschuu.behörde kann mit Bescheid 
Eingriffe, die den Bestand oder das Erscheinungs­
bild des Naturgebildes voraussichtlich nur gering 
beeintrachtigen, bewilligen. 

(4) Die Verfügungsbeschränkung gemäß Ab,. 2 
ist zu widerrufen, wenn nach dem Ergebnis des 
Errniulungsverfahrens die Voraussetzungen für die 
Ed<lär\,lng zum Naturdenkmal nicht vorliegen odrr 
die Erklli.rung :mm NMurdenl\mnl nicht mehr be~b 
sichtigr ist. 

(5) Die VerfUgungsbeschr:tnkung gemäß Abs. 2 
tritt außer Kraft, wenn nicht innerhalb von sechs 
Momm~n n.b der Zu[ltelluns der Mitteilunß' t;cmiiß 
Abs. 1 ein. Bescheid über die Unterschutzstellung 
ergangen 1st. 

§ 15. (l) In ein Naturdenkmal einschließlich der 
se~chützten U mi;ebuni; dürfen Einß,rifk, die de:i. 
sen Bestand oder Erscheinungsbild gefährden oder 
beeintrllchtigen können, nicht vorgenommen wer­
den. 

(:l:) Der Gnrndcii;entUmcr oder ~on~ti;e Verlü• 
gungsberechtigte sind verpflichtet, jene Maßnah­
men zu treffen, die zur Erhaltung des Naturdenk• 
malel und der für dessen Eigenschaft als Natur• 
denkmal bedeutsamen Merkmale erforderlich sind, 

§ 16. (1) Wenn der Crundeigenttimer oder son­
stige Verfügungsberechtigte seiner Verpflichtigur1g 
(§ 15 Abs. 2) nicht nachkommt oder wenn dies zur 
Erhaltung oder Sicherung des Bestandes eir,es 
Naturdenkmales oder der geschützten Umgebu:tg 
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erforderlich ist, kann die Naturschutzbehörde' 
durch Bescheid Jene Maifoahmen vorschreiben, die 
zur Wahrung des Schutzzweckes erforderlich sind. 

(2) Werden zur Sicherung oder Erhaltung eines 
Naturdenkmales oder seiner geschützten Umge­
bung Maßnahmen autgetragen, die über die ubh­
cherweise notwendigen Erhaltungsarbeiten hinaus­
gehc:n, 'lO h,n der Verpflichtete einen Anspruch a.uf 
eine angemessene Entschädigung. Verliert ein 
dur.:h sd.:he S1.:herung,- oder E'.th'1.ltung>m::a.ßnah­
men betroffenes Grundstück auf Dauer seine Nutz• 
barkeit oder ist eine Nutzung nur mehr unzurei• 
chend möglich, so hat der Grundeigenuimer einen 
Anspruch auf Einlösung seines Grundstückes gegen 
eine angemessene .Entschädigung. ~ 37 Abs. 3 bis 8 
findet sinngemäß Anwendung. 

(}) Die Erklärung eines Naturgebildes zum 
Naturdenkmal ist vcin der Nar.urschutzbehörde zu 
widerruten, wenn das geschützte Objekt unrerge• 
gangen ist oder die fiir die Umerschutzstellung 
maßgebenden Voraussetzungen(§ 0 Abs. 1) nicht 
mehr vorliegen. 

( 4) Der Grundeigentümer oder der sonstige über 
das Naturdenkmal Verfügungsberechtigte hat jede 
Veränderung, Gefährdung oder den Untergang des 
Schutzobjektes und seiner Umgebung, ferner die 
Veri:lvßervng, Verp<>.chtung und Vermietung d,H in 
Betracht kommenden Grundstücke der Nawr• 
schutzbehörde unverzüglich bekanntzugeben. 

§ 17. (1) Gebiete, die 
L sich durch weitgehende Ursprünglichkeit aLI~· 

zeichnen, 
J.. ~eltene oder i;efi:lhrdete heimiich,;, Ti,;,r und 

Pflanzenarten aufweisen, 
J, besondere Lebensgemeinschaften von Pflan~ 

zen und Tieren beherbergen, 
4. reich an Naturdenkmälern sind oder 
S. aus wissenschaftlichen oder ökoll)gisä.en 

Gründen erhaltungswürdig sind, 
können durch Verordnung der Landesregierung 
zum Naturschuu:gebiet erklärt werden. Im Nawr­
:ichuu:.gebie, i~t jeder Eingriff in die No1tur unter 

sagt. 

(2) Verordnungen gemäß Abs. 1 haben das 
Schutzgebiet festzulegen. In diesen Verordnuogen 
können Nutl!'ungen l!'ugelii.~~cn werden, die die 
Erhaltung der Ursprünglichkeit, der Pflanzen" und 
Tierarten, der Naturdenkmäler sowie der ökologi• 
sehen Besonderheiten dieses Gebietes nicht beein" 
trächtigen. 

(3) Die Naturschutzbehörde kann einzelne Ein­
griffe in die Natur bewilligen, wenn diese den 
Schutzzweck nicht wesentlich beeinträchtigen. Die 
Bewil!igung kann bedingt, befristet oder unter Auf­
lagen ernilt werden, soweit dies zur Wahrung des 
Schutzzweckes notwendig ist, 

(4) Die land", fom", jagd" oder füchereiwirt­
schafthche Nutzung ist nur nach Maßgabe einer 
Bewilligung gestattet. Die Bewi\Jigung ist zu ertei­
len, wenn der Schutzzweck durch die Nutzung 
nicht beeinträchrigt wird. 

(:l) Lur Abwehr drohender L,efahren für P:flan" 
1.en und Tiere hlt der Magimat auf die Dauer der 
Gefahr die Sperre eines Naturschutzgebietes oder 
von Teilen desselben durch Verordnung zu verfu­
S"" n_,.< P.,,,,.,.,,.,. ,~,i,.,. R.-f_,.h,.,, .. ,1,., "r"r~g-,,.h,rt,.~ 
ist verboten. 

(6) Die Kundmachung von Verordnungen 
gemäß Abs. 5 kann, sofern sie n1chr anders recht­
.,,,.;,;8 ,,.,,1 wirks.'>m „,.-t,..18""" l,;,i;n, ,1,,,.,.h i'iffl"nrli­

chen Anschlag sowie durch Verlautbarung in der 
Pres~e, im Rundfunk oder im Fernsehen erfolgen. 

Nationa1park 

S 1$. (l) Gebiete, die durch ihre charakteristische 
Geländeform oder ihre Tier~ und Pflanzenwelt 
überregional von Bedeutung sind und die ium 

Wohle der Bevölkerung und zum Nuuen der Wis, 
senschaft zu erhalten sind, können durch Gesetz 
turn Nationalpark erkhrt werden. Das Gebiet de~ 
Nationalparkes ist kartographisch festzulegen. 

/2) Der Nationalpark ist. soweit nicht b\mdes­
odcr landesgcsctz!iche Beschränkungen gelten, all• 
gemein zugänglich, Die Landesregler1Jng kann 
durch Verordnung die Benützung zum Zweck der 
Erhaltung des Gebietes beschränken. 

4, ABSCHNITT 

Verfahren bei Errichtung eines Schutzgebietes 

§ 19. (1) Vor Erlassung einer Verordnung, mit 
der ein Gebiet zum geschuizien Landschaftsteil 
(§ 9), Landschaftsschutzgebiet (§ 11), Narnrpark 
(§ 12) oder Naturschutzgebiet (§ 17) erklärt wer­
den coll, hM der Ma.gi~tmt die P!lme und sonst:gcn 
Unterlagen vier Wochen hindurch zur allgemeinen 
Einsicht aufzulegen. Beginn, Dauer und Ort der 
Auflage sind im Amtsblatt der Stadt Wien rechtzei­
tig zu verlautbaren. 

(2) Während der Auflagefrist können bei der 
Naturschutzbehörde schriftliche Äußerungen abge• 
geben werden. 

(J) Vor Edas~uns einer Verordnuns nii.Gh Ab~. l 
sind die Kammer der gewerblichen Wirtschaft for 
Wien, die Kammer fur Arbeiter und Angestellte für 
Wien, die Wiener Landwirtschaftskammer, der 
Naturschutzbeirat(§ 31), der Li.odesjagdbeirat und 
der Fischereibeirat sowie die Bezirksvorsteher jener 
Bezirke, auf die sich der örtliche Geltungsbereich 
der Verordnung erstrecken soll, anzuhören. 

( 4) Mit der Bekanntgabe /emäß Abs. 1 sind 
Maßnahmen, die geeignet sin , den Schutzx.weck 
zu beeinträchtigen, unzulässig. Ausgenommen sind 
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Maßnahmen zur Beseitigung von Mißstllndcn, die 
,la_~ L1~hen öcl<'cr dil" l>r.rnnc\h,-ir wm Mrn<rh,-n 
gefährden oder zur Abwehr schweref volkswirt~ 
schaftlicher Schädigungen notwendig sind. 

(5) Vom Verbot des Abs. 4 kann die Narnr­
,ehuo:hrhl'lrclr> nhrr Anmrhl'n mir Rl'<rh.-,',.J Au<­
nahmen bewilligen, wenn der Schutzzweck durch 
anderweitige Vorkehrungen erreicht werden kttr.n. 

(6) Das Verbl)! nach Abs. 4 tritt außer K.rafr, 
Wl'lln e,inl" Verordnung nnrh A.hs I nirht innMholh 
von zwei Jahren ab der Bekanntgabe des Vorha­
bens erlassen wird. 

S. ABSCHNITT' 

Kennzeichnung voQ. Naturdenkmälern und Schutz• 
gebieten 

§ 20. (1) Naturdenkmäler und Schutzgebiete 
(geschützter I.,rnr!,ch,afg1„il, l 1ntiorh~f~Hcb,uge­
biet, Naturpark, Naturschutzgebiet und Nallon:1.l­
park) können von der Namrschutzbr.hörde in 
geeigneter Form durch Aufstellung bzw. Anbrin­
gung von Tafeln als solche gekennzeichnei werden. 
Hinweise auf den Gegenstand und Zweck des 
Schur.zes sind zulässig. 

(2) Kennzeichen der vorgenannten Art dürfen 
weder beschädigt noch eigenmiü::htig endeint oder 
vcl'd~ckt werden. 

C}) Der Grnndeigemümer oder sonstige Verfil­
gungsberechtigie hat die Anbringung der Tafeln 
unentgeltlich zu dulden. 

6. ABSCHNITT 

Naturschutzbuch 

~ 2L (1) Die Namr.~c.fmt7hrh6rrlr hat,..;,. Nornr­
schutzb~ch zu führen, in das sämtliche nach diesem 
Gesetz geschützte Objekre und Gebiete einzutra­
gen sinl 

(2) Das NaruMrhut?h1wh umf~Rr ,-1(,. Ahro:-ih,:1-
gce 

l, geschUlzter L:rndschaftsteil, 
2. Landschaftsschutzgebiet, 
). Naturpark, 
-+. Naturdertkrnal, 
S. Naturschutzgebiet, 
6. ~ ationalpark. 

(3) Eintragungen in das Naturschutzbuch, Änd?­
rungen oder LOSl'hungen von bmragungen smd 
auf Grund eine~ rechtskräftigen Bescheides der 
Nat.urschutzbehörde oder einer Verordnung der 
Landesregierung i:ulämg. Flächen im Sinrte des 
§ 11 Ah,.] nu,-r '-:H,- ~,::,wie § 1~ Ab,. l ,ind un 
Naturschutzplan (§ 22 Abs. 4) ersichtlich zu 
machen. 

(4) Die Einsichtnahme irt das Naturschutzbuch 
s,:,wir rl~< R,.,-ht, (:hrnu, Abic:hrifotn h<1rzuGtd!,m, 
ncht jedermann lU. 

§ 22. (1) Das Naturschutzbuch besteht aus Einla-
3ebl:ittl"rn, rl,-r r lrk11„fl('t1f·unmlung und dem Über 
sichtsplan. Fi.ir Jedes geKhützte Objekt bzw. Gebie, 
1st eine Einlage zu eröffoen. Einlageblätter haben 
folgende Angaben zu enthalten: 

1. Abteilung, 
L fortlaufende Lahl, 
3. Angabe des Eigentümers (Verfogungsberech• 

dgten), 
4, Art und Beschreibung des Naturgebilde,; oder 

i;;,-.h11ng;,hj,.,,., nntec Beri.ick.:ic:h~igurtg ;a.lHii:l 
liger ortsüblicher Bezeichnungen, 

5. Standort, Lage (Katastralgemeinde, Grund­
buchsemlagenzahl 1.1nd Grundstücksnummer), 

6. Datum und Aktenzahl der Schutzerklärung, 
Nummer des Landesgesetzblattes, 

7. besonders verfügte Schutzmaßnahmen, 
S. Bemerkungen (Literaturangabe, historische 

Bedeutung). 

(i.:) Auf dem E(nlagebltltt 1st Jede emgerretene 
Änderung, insbesondere der Wechsel in der Person 
des Grundeigentümers, jede Ver:i.nderung de, 
Schutzgegenstandes und jeder den Schutzgegen­
~und betrefff'nrlt> rt>c!nskdftige Bercheid einzutr;i.­
gen. 

(3) Die Einlageblätter sind innerhalb der Abtei• 
lung In zeitlicher Reihenfolge anzulegen und fon-
1.~11fend 7ll h,,,-jff,.~n 

(4) Die geschützten Objekte und Gebiete sind in 
einer Übersichtskarte (N:rnmchutzpfan) ersichtlich 
zu machen. 

(.':,J Die dem Naturschutzbuch anzuschhel.\ende 
Urkundensammlung hat zu enthalten: 

t Ursehnft oder Ausfertigung des den Schuu; 
begründenden oder aufhebenden Bescheides 
,1drr d~, ,1;,., Verord,nmg enth:dtend.,, Lande~ 
i;,;esetzblatt, 

2. Lageplan des Schutzobjektes, 
3. Gutachten über das Schutzobjekt, 
4. Auszug am dem Grundbuch hinsichtlich aller 

betroftenen Grund5tilcke, 
5. Gem:htsbeschluß über die Eintragung, gege· 

benertfalls über die Lös!:'hung im Grundbuch. 
6. allfallige sonstige Belege, die den Bestand des 

$dn112objekt<1~ b,m:h,-.,,;ben vde,- dn~~tdlen. 

Ersichtlichmachung im Grundbuch 

§ lJ, (1) Die Erkllinrng eines Naturgebildes zum 
N aturdenkma!, die Erkl:irung eines Gebietes :wm 
ge$chützten Landschaftsteil, zum Naturschutzge­
biet, Landschaftsschutz.gebiet oder Naturpark 
sowie der Widerruf dieser Erklärurtgen, weiters 
Avfl:,,gen :r.u,, <.mvbdinderten Erholtung d<:r v,~ri;.;, 
naJ'lrttert Schutzobjekte und -gebiete srnd im 
Grundbuch auf Antrag der Naturschutzbehörde 
ersichtlich zu machen, 

(2) Der Antrng auf Eroichdichmn.chun; ilt b1:1m 
Grurtdbuchsgericht unter Anschluß einer Au:ifem-
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gung de.s rrchtskriiftigen Bescheides über die 
Unterschutzstellung oder der 1n K.raft getrete11en 
Verordnung unverzüglich einzubringen; dies gilt 
auch für den Widerruf. 

7. ABSCHNITT 

Behörden und Aufsichuo,g:u.1e 

N:1.tursd1ut:rbehönle 

§ 24. Naturschutzbehörden sind, soweit nicht 
anderes bestimmt ist, in erster Insunz der Magi• 
strat, in zweiter Instanz die Landesregierung. 

§ 25. (1) Die Organe der Mal'kt-, der Bau" und 
der Feuerpolizei, die Formchutzorgane sowie die 
Jagd- und Fischereiaufseher haben G'benretungen 
der B,:,$tirnrrmngen die~es Geset.1:es und der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen, 
die sie in Ausübung ihres Dien;tr.s \'Olahmehmen, 
unverzug!ich der Naturschutzbehörde anzuzeigen. 

(1) Zur Übenv;.chung der Einh:.ltung der Vor­
schriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 
Gesetzes erlassenen Verordnungen kann die 
Behörde freiwillige, ehrcnamdiche Naturwacheor­
gane, im folgenden „N:nurwacheorgane" genannt, 
111. Pfhcht nehmen. 

Bestellung vou N:tturwacheorganen 

§ 26. (l) Die Be-stellung de-r Naturwadieorgrme 
ertolgt durch die Naturschutzbehörde. 

(2) Als Naturwacheorgane können nur eigenbe­
rechtigte österreichische Scaarsbürger bestellt wer­
den, die 

1. das 19. LebensJahr vollendet haben, 
2. in Wien ihren ordentlichen Wohnsitz hu.ben, 
3. filr die angesuebte Tätigkeit körperlich und 

geistig geeignet sowie verläßlich sind, 
4. eine Prüfvng gem!:l.ß Ab~. S mit Er.folg abge 

legt haben und 
5. den Nachweis einer mindestens einjihrigen 

praktischen !~tigkeit auf dem Gebiet des 
Naturschutzes erbringen können. 

(J) Von der Best.ellung zum Naturwacheorgan 
ist ausgeschlossen, wer wegen eines Verbrechens 
oder wegen eines aus Gewinnsucht begangenen, 
wegen eines gegen die körperliche Sicherheit oder 
gegen die Sittlichkeit verstoßenden Vergehens 
rechtskräftig vernneik worden ist. 

(4) Zur Feststellung der körperlichen und geisti­
gen Eignung har. sich der Anwärter einer Untcrs1,1-
chung durch einen Amtsarzt zu unterziehen. Zum 
Nachweis der Verläßlichkeit ist eine Strafregister­
auskunft einzuholen. 

(5) Naturwacheorgane haben vor der beim Amt 
der Wiener Landesregierung eingerichteten Prü­
fungskommission für Naturwacheorgane eine 

mündliche Prüfung abzulegen. GegenstanC der 
1,riltung s111.d die landesrechtlichen Vorschriften 
auf dem Gebiet des Natur- und Umweltschutzes 
und die Naturkunde so~:ie die grundlegenden 
Besiimmungen des Forstgesetzes 1975, des Wiener 
Jngdg•.Het:ze, und de~ Wien•r Fisch.ttreis;...sllt:o;,i,~, ,fo~ 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 
sowie des Verwaltungsstrafgesetzes 1950, soweit 
die Kenntnis dieser Rechisvorschriften zur Aus­
übung des Dienstes notwendig ist. Die mündliche 
Prütung kann hmsichtlich einzelner oder aller Prü­
fungsgegenstände entfallen, wenn die erforderli­
chen Kenntnisse m anderer Weise (zB emschlägige 
Fachausbildung) nachgewiesen werden könflen. 
Vor de~ Anmeldung :zv.r Prü.fv.rts; ist (l;n Vö<> de~ 
Landesregierung zu veranstaltender Ausbildungs­
kurs zu besuchen. 

( 6) Näheres über die Anmeldung, Zulassung zur 
~uwie Durchfuhrung der Prufung hat die Landesre• 
gierung durch Verordnung zu bestimmen. 

(7) Naturwacheorgane sind von der Natur· 
schutzbehörde at1f die gewissenhafte Erfüllung 
ihrer Aufgaben anzugeloben. Nach der Angelo­
bung sind der Diemtausweis und das Dienstabzei­
chen auszufolgen, 

(8) Die Benellung zum Naturw:ii'h„r1re:1r1 
erlischt durch Widerruf (Abs. 9), durch Tod oder 
durch Verzicht. Der Verzicht ist der Naturschutz­
behörde schriftlich zu erklären, Der Dienstausweis 
und das Dienstabzeichen sind nach Erlöschen der 
Bestellung unverzuglich an die Naturschua.be• 
hörde zurückzustellen. 

(9) Treten Umstände ein, die eine Bestellung 
zum Naturwacheorgan ausschließen würden, oder 
kommt ein Naturwacheorgan seinen dienstlichen 
Obliegenheiten (§ 29) nicht nach, so har die Natur­
schutzbehörde die Bestellung :w ~·1derrufen. 

(10) Die Naturschutzbehörde hat über die 
Bestellung zum Naturwacheorgan und über d.1s 
Erlöschen eine Evidenz zu führen. 

(11) Dem Magisr.rat obliegt die Aufsicht über 
Naturwacheorgane. 

Prüfungskor:rt.ntissiou für Naturwacheoi:gane 

§ 27. Seim Amt der Wiener Landesregierung ist 
eine Prüfungskommission für Naturwacheorgane 
einzurichten. Die Prufungskomm(ssion bem·ht aus 
drei von der Landesregierung zu bestellenden Mit~ 
gliedern und ebensovielen Ersatzmitgliedern. Der 
Vorsitzende der Prü.fung~l1ommi~~i,:111, ,;(n weitere: 
Mitglied und deren Ersatzmitglieder sind :.i.us dem 
Kreise der rechtskundigen Bedienstecen des Amtes 
der Wiener Landesregierung zu berufen, das dritte 
Mitglied (Ersatzmitglied) hat ein Fachkundiger auf 
dem Gehi,:,t des Nacur- und Umweltschutzes sowie 
der Naturkunde zu sein. 

6 
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Dienstausweis und Dienstabzeichen filr Naturwa­
rh<'nrg:u\e 

§ 28, (1) Der Dienstausweis 1st mit einem Licht­
bild zu versehen. Das Dienstabzeichen hat das 
Wappen der Bundesha\1ptstadt Wien, die t\ufschr:ft 
"hPl'1cll'rP~ Namrwncchl'nq~ari" ~n11.·ip '1it> ln11f,.,.,,1,. 
Nummer zu enthalten, unter welcher das Naturwa­
cheorgan in der Evidenz der ,'\Jarurschutzbchörde 
geführt wJrd. Die Landesregierung hat durch Ver­
ordnung Form, Große und Ausfohrung des D1enst­
abze1chens und den Inhalt des D1enStauswe1ses 
festrulegcn. 

(2) Das Naturvl:1cheorgan hat bei Ausübung des 
Dienstes d,u Dienstabzeichen sichtbar zu tragen, 
den Dienstauswei~ bei sich zu führen irnd ~ich auf 
Verlangen gegenüber den von seinen Aml:.handlun• 
gen betroffenen Personen auszuweisen. 

l3) DlcnJt.iuJwci1 und Dicnnab;,;<:,lchcn ,ind an 
die N:uurschulzbehörde zuruckzustdlen, wenn die 
Bestellung 1.um Naturw:icheorgan erloschen lst 

Befugnisse und Pflkhrett der Naturwacheorgane 

§ 29. (1) Narnrwacheorgane sind in Ausübung 
ihres Dien.,tes befugt, 

l Grundstücke zu betreten ,owie die Zufahrts• 
wege zu benützen; 

2. Personen, die sie bei Begehung einer V erwal­
tungsübertretung nach diesem Gesetz oder 
riner auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Vcu.nJm,ui,; .im11::ffeu, Lum Zwei.;k.c <ler fe1r­
stellung der Personalien anzuhalten und 
Anzeige zu erstatten; 

3. bei Gefahr im Verzug Gegenstände, die 
gemäß % 43 flir verfallen erklärt werden k6n• 
nen, vor!fofig zu beschlagnahmen; das Natur­
wacheorgan hat den Betroffenen hierüber 
sofort eine Bescheinigung aunustellen und 
die beschlagnahmten Gegenstände an die 
Natun;d1ur,.behonle abzuliefern; 

4. die von angehaltenen Personen mitgeführten 
Fahrzeuge und Behältnisse nach Gegenmi.n• 
den, die gemäß § 43 für ve-rfollen erklärt wer­
den können. zu durchmchen. 

(2) Die Organe der öffentlichen Sicherheit haben 
den Naturwacheorganen bei Arntshri.ndlungtn 
gemaß Abs. 1 erforderlichenfalls Hilfe zu leisten. 

(-') Der Einsatzbereich de$ Natun,,.acheorgar1s ist 

das Gebiet des Landes Wien. Aus org,u1isat0rischen 
Gri.!nden kann der Einsat:t.bcreich von der Natur• 
schuubehörde auf Gebiemei!e eingeschränkt wer­
r1„n. 

(4) Naturwacheorgane haben Vorkommnisse 
und Wahrnehmungen, die eine behördliche Maß. 
nahme nach diesem Gesetz und den auf Grund die­
s~s Gest't:lt'i ,:-rl~u,:-n,;-n V,;-r,::,aln,,r,15„n „rfr.N"1„rlich 
machen, der Naturschutzbehörde anzuzeigen. 

(5) N;)rurwacheorgane sind zur Venchwiegen 
hr,it. tihn alll' ihn<'n au(~<'.hli,-ßlich .1m ihrer T!itie­
keit als ;"l"aturwacheorgan bekannt.gewordenen 
Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im 
Interesse einer Gebietskörperschaft oder der Par­
teien geboten ist. Naturwacheorgane sind ferner 
verpflichtet, ihre Überwachungstatigkelt so :z.u 
gestalten, daß mit ihr möglichst geringe Beeinträc1-
rigungen fremder Rechte verbunden 5md. 

(6) Naturwacheorgane genießen bei Au50bung 
ihre5 Dienstes den besonderen Schutz, den dlS 
Strafgesetzbuch Beamten (§ 74 Z 4 StGB) ei:i­
niumt. 

(7) N:ttunvacheorgane haben emen Wohnsin­
wechse! sowie eine mehr als drei Monate dauernde 
PienStverhinderung der :."•.farurn:hutzbehörde anzu­
leigen. 

Bc:treten von Grundstücken, Auskunftspt1icht 

§ 30. (\) Den Organen der Narnrschutzbehörde 
ist zum Zwecke amtlicher Erhebungen in Vollzie­
hung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 
Gesetzes erlas~enen Verordnungen vom Grundei­
genttlmer oder dem sonstigen Verfugungsberech­
tigten ungehinderter Zutritt zu den in Betrachr 
kommenden Grundstücken zu gewähren und auf 
Verlangen die erforderliche Auskunft zu erteilen. 
Sind amtllche Erhebungen durch einen Augen• 
schein außerhalb einer mündlichen Verhandlung 
(§§ 40 ff, de$ Allgemeinen Verwaltungsverfahrens­
gesetzes - AVG 1950)' erlorderlich, so isc der 
Grundeig<'"ntilmcr oder der Verfoeunr:sbr.r<'"chtir,:e 
von der Vornahme des Augenscheines in Kenntnis 
zu suzen, es sei denn, daß die Verstiindigur,g 
unmöglich oder nach Lage der Drn.ge untunlich iit. 

(}) ntr im Ah~. 1 ang,-.fHhrtrn Organr h:1.hPn h~; 
der Durchführung amtlicher Erhebungen einen 
ihre Organeigenschafr bestätigenden Ausweis mit 
sich zu führen und diesen den über daS Grundstück 
V erfugungsberechtigten vorzuweisen. 

S. ABSCHNITT 

Naturschutzbeirat, Naturschutzanwaltschaft 

§ 31. (1) Zur fachlichen Beratung der Natur• 
schutzbehörde in wichtigen oder grundsätzlichen 
Fragen des Naturschutzeä ist ein Naturschutzbeirar. 
einzurichten, der aus dem Vorsitzenden, zwei Stell­
vertretern und aus höchstens 22 weiteren Mitglie­
dern besteht. 

(2) Der für Angelegenheiten des Umweltschutzes 
zuständige amtsfuhrende Stadtrat ist Vorsitze1\der 
des Naturschurz.beirates. Die Stellvertreter des 
Vorsitzenden sind der Vorsitzende des for 
Urnwdtschurzangelegenheiten zuständigen 
Gemeinderatsausschusses und der Leiter jener 
Magisrratsabteilung, die nach der Geschaftseintei­
lune- für i1f'n Maei~r.rnt. mit Aufeah,-.n c1.,.~ N~ru-­
schutzes betraut ist. 
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0) (),,.m N,i„rft.'ho1t•,\:.,,.lr<>.t gi:höt~n ,vh~" -,,,,,,., 

Vorsitzenden und dessen Stellvertretern je ein 
Abgeordneter zum Landtag jener wah!werbenden 
Parteien, denen das Recht i.ukommt, sich in einem 
Klub zusammen:wsch!ießen, ie ein Vertreter der 
Kammertür Arbeiter und Angestellte tür Wien, der 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Wien, 
der Wiener Landwirtschaftskammer sowie je ein 
anerkannter Fachkundiger auf d,:-rn Gebiet des 
G:.cti:n\:.;1,1,:s, ,:1,,.,.- $t;1-:hpbn,•ng, d<'r löo<'rg\,,.,.,.,irt~ 
schah, der .W asserw1rtschaft, des Fremdenverkehrs, 
der Jagd•, der Fischerei• und der Fomwirtsch.1fr, 
mindestens je ein Fachmann auf dem Gebier der 
Botanik, der Zoologie, der Geologie und der Öko­
logie sowie mindestens ein Venreter aus derr1 
Kreise der auf dem Gebiet des Naturschutzes täci• 
gen Organisationen an. 

(4) Die Bestellung der weiteren Mitglieder des 
Naturschutzbeirates (Abs. 1 und 3) erfolgt durch 
die Landesregierung a!,lf die Dauer von drei Jahren. 
Die Landesregierung hat Mitglieder des Natur­
schurzbeirates, die auf ihre Funktion verzichten 
udci. iluc Pflidncu l,dni.ulidi v<.11Mdda~5i1S,cn, 
abzuberufen. Wird für ein ausgeschiedenes Mit­
glied ein Nachfolger bestellt, erlischt dessen Funk­
rion mit dem Ende der Funktionsperiode des 
N atursch u tzbeira tes. 

(5) Die Tatigkeit der Mitglieder des Natu:­
schutzbeirates ist ehrenamtlich. 

(6) Der Naturschutzbeirat isr. mindestens zwei• 
mal Jährlich sowie aut schr1ttl1chen Antrag von 
mindestens der Hälfte der Mitglieder zu emer Sit­
zung einzuberufen, Zu einem Beschluß ist die 
Anwesenheit von mindeste-ns der Hälfte der Mit­
glieder uod die einfache Scimm,mmtthrhei: ttrfor 
derlich. 

(7) Der Landeduuptmarm, die Mitglieder dtr 
Landesregierung und der Landesamtsdirektor 
h„ben d:..s Rttcht, ::i.n d,;n Sii.:,;uni;t>n dM N <ttur 
schutzbeirar.es teilzunehmen. Die Bezirksvenretun­
gen jener Bezirke, die von den in Verhandlung ine~ 
henden Angelegenheiten betroffen sind und eine 
Stellungnahme gemliß Abs. 8 abgegeben haben, 
k.önnen zu den Sitzungen des Naturschut:tbeiutts 
den Bezirksvorsteher oder ein Mitglied der 
Bezirksvertretung emsenden. Der Namrschutzbei­
n:n kann d,:,n Beratungen auch weitere fachkundige 
beil!tehen. 

(8) Soweit in den Aufgabenbereich des Natur­
schuw.beirates fallende Angelegenheiten wesentli­
che Interessen eines Bezirkes berühren, ist der 
Bezidv;ven.,-.,,,mr;g dien,~ Bezirke~ Gdesenheit 1:u 
geben, innerhalb von vier Wochen Stellung zu neh­
men. 

(9) Der Naturschutzbeirat: kann in wichtigen 
oder srund~P.u::lich<en Fr1<gcn do Natur,chuti:.c1 
Empfehlungen abgehen. Dem NaturschutzbeirJt 
sind Entwürfe von Landesgesetzen und Verord-

n„1,go::-n, u,~kh,: Angd,:g('nheiten dei N·~rnnchut­
zes zum Gegenstand haben, zur Begutachtung zu 
ubermineln. Der Naturschut.zbeir:n hat zum 
Naturschur:r.hericht (§ 41) Stellung zu nehmen. 
Jedermann kann sich in wichtigen oder grundsatz!i, 
chen l-'ragen des Naturschutzes an den Natur• 
schutzbeirat (Naturschurzanw:.kschaft) wenden. 

( l 0) Die Filhrnng der laufenden Geschäfte, die 
Vorbereitung der Sitzungen und dte Besorgung der 
K.anzle1geschätte hat umer Lettung des Vorsitzen­
den durch den Magistrat zu erfolgen. 

(11) Die Geschäftsordnung des Naturschutzbei­
rates wird von der Landesregierung erlassen. 

9. ABSCHNfTT 

Sicherung des Naturschutzes 

Uurchfilhrung von Maßnahmen 

S .12. ( 1) Für Natmschutzgebiete großeren 
Umfanges oder größerer Bedeutung ~incl bei Bedarf 
eigene Erhaltungs~ oder Verbesserungspläne ~u 
erstellen. 

(2) Sind zur Erhaltung und Pflege von Schutzge­
bieten (geschilmer Landschaftsr.eil, Landschafts­
schutzgebiet, Naturpark, Naturschutzgebiet, 
Nationalpark) Ptlege- oder Schutzmaßnahmen zur 
Erreichung des Schutzzweckes erforderlich, hat die 
Behörde dem Grundeigentümer nach Maßgabe die­
ses Gesetzes und der darauf gegi:iindeten Verord­
nungen die Durchfuh..-uns: diecer Maßm~hmen bin 
nen einer angemessenen Frist aufzutragen. Dem 
Grundeigentümer steht für die Durchführung die­
ser Maßnahmen eine angemessene Entschädigung 
zu. 

(3) Verliert eine von einer Maßnahme nach 
Abs. 2 betroffene Grundflache ihre dauernde Nutz­
barkeit oder ist eine Nutzung mfolge emer solchen 
Maßnahme nur mehr unzureichend möglich, so hat 
der Grundeigentümer einen Anspn,ch auf Einlö­
sung dieser Grundfläche gegen angemessene Em-­
schädigung. § 37 Abs. J bis S findet sinngemäß 
Anwendung. 

Sonderbestimrr.iuugeo fiir W crbeeinricbtungen 

§ 33. (1) Die Errichtung, Änderung oder Ver­
wendtmg von Werbeeinrichtungen aller Art in der 
freien Lnndschaft bedarf der Bcwillit,unt, dc.:,­
Naturschutzbehörde, 

(2) Werbeeinrichtung im Sinne des Abs. 1 ist ein 
im Landschaftsbild in Erscheinung tretender Wer­
betriiger, der der Anprei~uns dicm oder hidür vor­
gesehen ist. Als Werbeeinrichtung ist auch ein Wer­
beträger anzusehen, der die Form einer Ankündi­
gung oder eines Hinweises hat oder auf andere 
Weise geeignet ist, Aufmerksamkeit zu erregen. 

(3) Ausgenommen von der Bewilligungspflicht 
nach Abs. 1 sind: 
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L Die Anbringung durch Gesetz vorgesehener 
Gc~d,af,~- unU 0<:uii:l,~lllhu;ul.,cLr::idwuui:;cu, 
sofern sie ausschließlich dem geserzlid.en 
Zweck dienen, 

2. Hinweise, die zur Auffindung von Geschäfts­
oder Betriebsstätten oder von Natur:ichönhei­
ten (Naturdenkmälern, Sch1,1tzgebieten) oder 
Kulturstätten dienen, wenn sie so beschaffen 
sind, daß sie den im Abs. 4 umschriebenen 
Voraussetzungen envsprechen. 

(4) Die Bewilligung gemäß Abs. 1 ist zu emile-n, 
wenn der Grundeigenttlmer zustimmt und weder 
die Werbeeinrichtung durch Größe, Form, Farbge­
~yng oder Lichtwirkung noch ihre Errichtung, 
A11t.!c1u11i,; uUc1 Ve1weu<luug offemlid1e Ime1n!e11 
an der Erhaltung de~ Land~c:haftsbildes verletzt 
und eine BeeimräChtigung des Erholungswen:es der 
Landschaft nicht zu erwarten ist. Die Bewilligung 
kann befristet, bedingi: oder unter Auflagen erteilt 
werden, soweit dies zur Erhaltung des Lmdschaft1• 
bildes oder zur Sicherung des Erholungswertes der 
Landschaft erforderlich ist. 

(5) Die Bewi]hgung ist zu widerrufen, wenn der 
Berechtigte dagegen verstößt, insbesonden•• dir: 
darin eni.hallenen Bedingungen und Auflagen nKht 
ernhälc 

(6) Dem Ansuchen um Bewilligung sind an;.u­
schließen: 

1. Lageplan, Beschreibung, Skizzen, die eine 
ausreichende Beurteilung des Vorhabens 
ermöglichen, in dreifacher A1,isfertigung; 

2. ein G,uuJl,,lJd1~au~..:.ui; (l\.,c1 J;.~ G1uuJ~i.ül'k., 
auf dem die Werbeeinrichtung angebracht 
oder aufgestellt werden soll, und 

3, die Zustimrnungserklärung des Grundeigentü­
mers (aller MiteieentUmer), wenn der Bewil!iw 
gungswerber nicht selbst EigemUmer oder nur 
Miteigentümer der Liegenschaft ist. 

(7) Bei Ablauf oder Widerruf der Bewilligung 
hat der Berechtirte die Werbeeinrichtunc unver­
züglich zu entfernen. Wird dieser Verpflichtung 
nicht entsprochen, kann die Naturschutzbehörde 
dem Grundeigentümer die Entfernung auftragen. 
Gleiches gilt für Werbeeinrichtungen, die ohne 
8ewilligu11g errichtet wurden. 

Verunreinigungen 

§ 34. Die Verunrdnigung von Landschaftsteilen, 
insbesondere von Wäldern, Wiesen, Feldern, ~ 1eln­
gärten oder Gewässern durch das Ablagern von 
Müll (Papierresten, Glas- und Tonscherben, Büch­
sen, Eisenteilen, altem Hausrat, Autowracks- oder 
Autobe-stnndte-ilen, Chemikolie-n) i~t verboten. 

Sicherheitsleistung 

§ ,35. (1) Wird eine Bewilligung unter Auflagen 
er ,cik, k..mu gkidtLddg dm: Sida:rhdr:sleistung in 
Geld bis zur Höhe der voraussichtlichen Kosten 

der angeordneten Maßnahmen vorgeschrieben 
wi::i<lcu, wcuu G1uuJ LI.II A1urnluuc lic~u:hi., tlaß 
der Verpflichtete die Vorschreibungen nicht ertil­
len wird. Treten diese Umstände erst nach Erlas• 
sung eines Bescheides zutage, kann die SicherheiLS­
leinunu: auch nachträttlich vorgeschrieben werden, 

(2) :\us d,:,r Sicherheitsleistung sind behördliche 
Ersatzvornahmen zu bestreiten. Wenn den Aufla­
gen des Bescheides entsprochen wurde, ist die als 
Sicherheitsleistung entriduete Geldsumnie nacb 
dem Verbraucherpreisindex zu valorisieren und 
unverzüglich dem Verpflichteten zurückzuerstat­
ten. 

A.aliuLsvcrpflkhLung 

§ 36. (1) Grundflächen, die im Naturpark, 1m 
Naturschutzgebiet oder im NatiMalpark liegen, 
sind dem Land vor ihrem Verkauf unter Bekannt­
g.ilH: Jr:., nm dur:111 Ddu.t:Jl augebu,ent:11 Kaufprei­
ses und aller Nebenbedingungen zum Kauf anzu­
bieten. 

(2) Das Land hat binnen 30 Tagen nach Einlan­
gc11 dt:) A11l>1Jlt:~ dr:rn Vcrk.aufc::r mit.-;Ln.eileu, ul, ,:~ 
diese.s annimmt. Bei ungenütztem Verstreichen die­
ser Fnst, gilt das Anbot a!s nicht angenommen. 

(3) Die Bestimmungen über die Anbotsverpflich~ 
1-ung !imk:n k.r:ine Anwendung, wenn das Grund~ 
stück bzw. ein Miteigentumsanteil vom Ehegatten, 
von Verwa11dten in gerader Linie, von Verwandten 
im zweiten oder dritten Grad der Seitenlinie oder 
von Verschw:tgerten ersten Grades gekauft wird. 

(4) Wird die Verpflichtung gemäß Abs. 1 nicht 
eingehalten, ist das RechtSgeschafr ungültig. 

Cuu:il:\111,u.11; 

§ 37. (1) Zur Sicherung des dauernden Bestandes 
oder zur Schaffung eines Schutzgebietes (geschütz­
ter Landschafuaei!, L;indschaftssch1-1tzgebiet, 
N.nutvd1h, N;Hu1~diuugcliic1-, Nadl>llalp,uk.) k.o!l­
nen das Eigentum oder andere dingliche Rechte 
beschr:inkt oder entzogen werden, wenn das 
Schutzziel auf andere Weise nicht erreicht werden 
kann. 

(2) Enteignungen und Beschränkungen im Sinne 
des Abs. 1 sind nur zugunsten des Landes zulässig. 

(3) Auf das Enteigungsverfahren finden, sofern 
im fuli5cll<le11 uid1l a11Je1c~ fr~1-ge~ei.zt h1-, <lie 
Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes 
1954, BGB!. Nr. 71, sinngemäß Anwendung. 

(4) Über Gegenstand, Umfang und Notwendig­
k.ci, Jer Emr:iguuug e1mcheidet die Landesregie­
rung. 

(5) Im Enteignungsbescheid ist gleichzeitig über 
die Höhe der Entschädigung, die auf Grund der 
Schätzung eines Sachventandigen unter Beachtung 
der in den §§ 4 bis 8 des Eisenbahnenteignungsge-
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setzes 1954 auf!i!estellten Grundsätze festzulegen 
ist, sowie über eine angemessene Leistungsfrist, 
innerhalb der die enteigente Sache zu räumen bzw, 
aufzugeben ist und die Besitznahme durch den Ent­
eignungswerber zu dulden in, ab:wsprechen. 

(6) Innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der 
Rechtskraft des Bescheides (Abs. 4) kann der 
Eigentümer oder sonst dinglich Berechtigte die 
Fesdegung des Ausmaßes der Entschädigung bei 
Jem 11a1,:h Ut:1 ö11.lidu:11 L~~,:: de~ G1uuJ~cü<..h~~ 
zuständigen Bezirksgericht beantragen. Das 
Gericht hat über den A.inrag im Verfahren außer 
Sueiisachen zu erkennen. Mit dem Einlangen des 
Amraees bei Gericht tritt die Entscheidung Uber die 
Entschädigung außer Kraft. Der Amrag auf 
gerichtliche Festsetzung der Entschädigung kann 
nur mit Zustimmung der Landesregierung :wrück­
genommen werden. Wird der Antrag zurückgezo­
gen, uiu dir. E11wd1ciduait; J,:1 L-1udeucgieurng 
rückwirkend wieder in Kraft, wenn nicht eine 
andere Entschädigung vereinbart worden ist. (n ein 
und derselben Sache kann die Entscheidung des 
Genchtes nlcht mehrmals beantragt werden. Die 
Anrufung der ordentlichen Gerichte hemmt nicht 
die Vollmeckung des Enteignungsbescheides-

(7) Die Emschadigung ist binnen emer Frist von 
drei Monaten. eerechnet vom Tag der Zustellung 
des Enteignungsbescheides, an den Enteigneten 
aus:r.ubezahlen oder bei Gericht zu hinterlegen. 
Wird diese Frist nicht eingehalten, tritt der Enteig­
nungsbescheid außer Kraft. 

(8) Die Auszahlung oder der gerichtliche Er!:i.g 
der Ent~chädigung ist im Grundbuch anzumerken, 
Dieser Anmerkung kommen die mit der Anmtr­
kung der Erteilung des Zuschlages (§ 183 der 
Exekudonsonlnung und Artikel XX'll <lt:~ Ei11fol1· 
rungsgesetzes zur Exekutionsordnung) verbunde­
nen Wirkungen zu. 

(9) Bei Aufhebung einer Schutzmaßnahme, 1,11 

deren Sicherung eine: Be~diraukuug uJe1 Em..:,ie• 
hung des Eigentums oder anderer dinglicher 
Rechte erfolgte, muß dem Enteigneten oder dessen 
Rechtsnachfolger auf Antrag das Eigentum gegen 
Rück.zah!une der nach dem Verbraucherpreisindex 
zu valorisierenden Entschädigungssumme rück­
übertragen werden. Der Antrag ist binnen einem 
Jahr nach Verlautbarung der Aufhebung zu stellen. 

Wiederherstellung 

§ 38. (1) Wer entgegen den Bestimmungen diem 
Gesetzes, einer auf Grund dieses Gesetzes erlasie­
nen Verordnung oder eines darauf gestützten 
Bescheides Eingnffe in die Natur vorgenommen 
hat, ist zur Wiederherstellung des früheren bzw. 
bewilligten Zustandes verpflichtet. 

(2) Die Natursch1,1tzbehörde kann demjenigen, 
der den Eingriff vorgenommen hat, die Wiederhtr·· 
stellurtg unter Setzung einer angemessenen Frist 

auftragen. Ist der Verpflichtete nicht feststellbar. 
zur Wiederhe1steilung rechtlich nicht imstande 
oder kann er aus sonstigen Gründen dazu nicht 
verhaken werden, so ist der Auftrag dem Eigentü­
mer der Llegenschaft, auf der der widerrechtliche 
Einsriff in d\,i, N;1.uu vorg.:mommen 11.-..1rde, ,.. 

erteilen, sofern dieser den Eingriff geduldet hat, 
des:sen privatrechtliche 1\nsprüche gegen den Ver­
ursacher bleiben unberilhrt. 

(J) ht die Wi„J.,,.h.,rot,:,!lurtg ni,;,ht möglich, M 
können dem Verpflichteten oder dem Grundeigen­
tümer (Abs. 2) entsprechende Maßnahmen zur 
Herbeiführung eines dem Naturschutz möglichst 
weitgehend Rechnung tragenden Zustandes vorge• 
schrieben werden. 

(4) Kann weder ein zur Wiederhemellung Ver­
pflichteter (Abs. 2) ermittelt werden, noch der 
Grundeigentümer zur Wiederherstellung verhalten 
werden, so ist diese von Amts wegen zu ver:rnlas • 
sen. Kann der z1,1r Wiederherstellung Verpflichtete 
nachträglich ermittelt werden, ist er zum Ersatz dei 
Kosten verpflichtet. Der Grundeigentümer hat 
Wieded1..,nt,:,llungsm:illn:;i.hrncn :zu dulden 

Einstweilige Zwangs~ und Sid1eruog501aßnahmen 

\ 39. In ienen Fällen, in denen der Natur 11der 
dem Landschaftsbild nicht wiedergutzumachende 
Schäden unmittelbar drohen, kann die Natur­
schutzbehörde gegenüber dem Gru11deigenttlmer 
oder Verfügungsberechtigten oder einer Person, 
t.lit: a.11 Oi. •.mJ :3idli:: Jie Jeu Gt,.tmid,aukt-:s der 
Landschaft oder die Nat11r gefährdenden Eingriffe 
in leitender Eigenschaft oder selbsr. vornimmt, auch 
ohne vorausgegangenes Verfahren und vor Erlas· 
sune eines Bescheides solche Anordn-ungen, die zur 
Scbadensvermeidung notwendig sind, an Ort und 
Stelle treffen; hierüber ist jedoch binnen z;wei 
Wochen ein schriftlicher Bescheid :w erlassen, wid­
rigenfalls die getroffene Anordnung als aufgehoben 
gi!L, 

Erlöschen von Bewilligungen 

§ 40. (1) Eine nach diesem Gesetz erteilte Bewil­
ligung, mit Aumahme der Samme!- oder Fangbe· 
willigung, erlischt, wenn binnen zwd Jahren nach 
Eintritt der Rechtskraft des Bescheides hievon kein 
Gebrauch gemacht oder das Vorhaben binnen drei 
J11.hren nicht vollendet wurde, ~oweic nicht im 
Bescheid andere Fristen festgesetzt sind. 

(2) Die Fristen nach Abs. 1 sind auf Antrag um 
höchstens zwei Jahre zu verlängern, wenn der 
lnhahe, d<'r Bewilli,sunG f,l«uhh11.fr rna,;,ht, dAß cr 
am Gebrauch der Bewilligung oder an der rechtzei­
tigen Vo!lendung des Vorhabens ohne sein Ver­
schulden gehinden war und die Voraussetzungen 
für die Erteilung der Bewilligung im selben Ausmaß 
wie zur Zeit der ursprünglichen Bewilligung vorlie• 
gen. 
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10. ABSCHNlIT 

Natur$<:hutzbericht 

§ 41. (1) Der Magistrat hat jahrlich einen Nan:r­
schutzbencht über das abgebufene Verwaltungs­
iahr zu erstatten. 

(2) Der Naturschuu:bericht hat die Akt1v\tättn 
de1: Naturschutzbehörde auf dem Gebiet des 
Naiurschut:tes in ~'\en, msbesondert Unttn<:hut2> 
rn:llungen von Gd.>inen oder Na~urgd.11lden, Auf­
hebungen solc:her Unterschutzste!l11ngen, Studien, 
Planungen oder Forschungsprojekte auf dem 
Gebiet der Ökologie m anschaulicher Weise darzu­
leeen, 

(3) Der ;'lat\mchutzbericht ist dem Natunchutt­
beirnt zur Stellungnahme zu übermitteln und bis 
spätestens 30. Juni dem Landtag vorzulegen. 

\'\.ABSCHNITT 

Strafhettimmungen 

§ 42. (l) Wer 
1. voll geschützte Pflanzen odcr deren Teile 

\'On ihrem Standort entfernt, in fris.:her:1, 
geuocknetem oder kooseNiertem Zustand 
anderen entgcltlu::h oder unentgeltlich über• 
!:ißt, erwirbt, versendet, befördert oder feil~ 
bietet, wissentlich bescM.digt oder vernichtet 
oder den Standort solcher Pflanzen derart 
behandelt, daß ein weitet<!<' Be.m\nd gef!ihf. 
det oder :i.usgeschlossen wird, ohne h\ezu 
eine Bewilligung gcm:i.ß § 6 Abs. 2 erlangt zu 
haben (§ 4 Abs. 1); 

2. teilweise geschUtzte Pflanzen in einer über 
einzelne Stücke, uber einen HandstrauJi. 
oder uber ein.i:elr1e Zwt:ige hinausgehenden 
Menge oder untenrdi,che Teile solcher 
Pflanzen von ihrem Standort entfernt, ohne 
hie:,.u eino Bewilligung gem!.iß § 4 Al,s. 2 
erlangt w haben(§ 4 Abs. 2); 

3. nichtgeschi.ltzte wildwachsende Pflanzen 
oder deren Teile mutwillig besch:idigt oder 
vernichtet (§ 4 Abs. 3); 

4. voll geschützte Tiere oder eine ihrer J::r,t­
widduugsformen veifolgt, fangt, gcfangen­
hält, verletzt oder tötet, lebend oder l◊t 
rnderen überläßt, crnirbt, verwahrt, beför­
dert, ho.ndek, prJ.po.riert, v,w:ubo11,.,,t, foilb,e­
tet, wissentlich beunruhigr. oder ihre Brut­
Statten oder Nester entform oder Lerstört, 
ohne hiezu eine Bewilligung gema!I § 6 
Abs. 2 erlangt zu haben(§ 5 :\bs. 1); 

5. teilwei1c ge~ehUtzte Tiere während der F:m• 
rungs- oder Brutzeit in der unter Z 4 
beschriebenen Weise in ihrer Existenz beeiri­
tr:ichtigr, ohne hie:w erne Bewilligung 
gemüß § i> Ab~- 2 edang-t :,.1,1 h.,,be-n (§ 5 

Abs. 2), 

6. ohne BewiUigung der Namm:hut:i-.behörde 
Jtllndorwfreoode Pflnni:en oder T!ere ir, die 
freie Namr einbringt(§ 7 Abs.]); 

7. ohne Bewilligung der Natumhutzbehorde 
n1chtgeschützte freilebende Tiere oder deren 
Entwicklungsformen zu Erwerbszwecken 
fangt oder sammelt oder nicht.geschützte 
wildwachsende Pflanzen oder deren Teile 
5amrnelt (§ S Abs. 1); 

'b. \ro L:md:-.c'riafo:ichu't-i.gr:biei o!l.nr ßewi11'ii• 
g-uni; der N1>.tur~chut"-bchördc M11.ßn1thmcn 
set:.n, die geeignet sind, den Gesamtcharak­
ter der Landschaft zu ver.1ndcrn (§ 11 
Abs. 5); 

9. Handlungen vornirnmt, die geeignet sind, 
den Bestand oder das Erschemung$bild eines 
Naturdenkmales zu beeintr:ichtigen (§ 1.5 
Abs. 1), 

10. rm geschützten Landschaftsteil, Landschafts­
Jehutzsebiei, Natvrp.nk oder Natur~ohutr 
gebiet ab der Bekanntgabe der beabsichtig• 
ten Unters,;;hutzstellung dem SGb.ur.z:: .. we-.r.k. 
zuwiderlaufende Ein.griffe ohne Bewi!!igung 
der Naturschutzbehörde vornimmt (§ 19 
Abs. 4); 

11 Landschaftsteile, wie Wälder, iX'iesen, Fd. 
der, Weingärten oder Gew:isser, durch das 
Ablagern von Müll verunreinigt(§ 34); 

12. m .,,nderer u.ls in Z 1 bii 11 be:,.el,..haetcn 
Weise den Bestimmungen dieses Gesetzes, 
den auf Grund dieses Gesetze~ erlassenen 
Verordnungen oder in Bescheiden enthalte­
nen Aufträgen oder Auflagen zuwiderhan• 
delt, 

begeht erne Verwaltungsübertretung und ist mir. 
einer Geldstrafe bis zu 100 000 S, im Nichteinbno• 
gungsfall mit Arrest bis zu einem Monat zu bestra· 
fon. 

(2) Wa die in Abs. 1 angeführten Vetwalmngs­
überuemngen zu Erwerbszwecken begeht oder 
durch diese Verwaltungsübertretungen vorsätzlich 
der Nntur einen bedeutenden und nieht wiedeq;ut 
zumachenden Scha.den zufügt, ist mit einer Geld~ 
nrnfe bis zu 500 000 S, im Falle der Uoeinbring­
lichkeit mit Arrest bis zu fünf Monaten zu bestra­
fen. 

(3) Der Versm;:h ist strafbar. 

Verfall 

5 4), (1) D,c den Cc;enstu.nd detc :itrt>.fbnren 
Handlung bildenden Tiere einschließlich ihrer Em~ 
wicklung~formen, Pflanzen oder Teile davon kön­
nen für vrrfallen erklän werden. Gegenstitnde, die 
der Täter zur Begehimg der strafbaren Handlung 
verwendet hnt oder die von ihm dazu bestimmt 
worden sind, dabei verwendet zu werden, können, 
wenn dies nach der besonderen Beschaffenheit der 
Gegenstände geboten erscheint, um der ßegehung 
nrafbaret' Handlungen cotge;cn:.:uw-,rkcn, gleich• 
falls für verfallen erklärt werden. 
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(2) Ftir ""rt"llen e-rkl:inc lebende T'ici-to ,ind n,;ich 
Möglichkeit unverzüglich m geeigneter Weise in 
Freiheit zu setzen oder, wenn sie hiedurch dtm 
Zugrundegehen preisgegeben wären, nach Mög• 
licbkeit an Tiergarten oder Tierschutzvereine zu 
übergeben. für verlallen erklärte Ptlanzen sind 
nach· Möglichkeit gemeinnützigen Zwecken ('11,iS• 
senschaft:Hchen fnsmuren, S('.hulen) zm.uführen. 

12. ABSCHNITT 

Übergangs" und Schtußbestimmungen 

§ 44. (]) ße\eheide. die n;1c:h det'l bi~ber gelten­
den Vorschriften erlassen wurden, bleiben unbe-­
ruhrt. 

(2) Auf bereit,; verwirklichte oder in Ausfuhrung 
befindliche Vorhaben 1m Landschaftsschutzgebiet, 
die nach den bisher geltenden Vorschriften nur 
einer Anzeige, nicht aber einer Bewilligung bedurf• 
ten, findet § 11 Abs. 5 dieses Gesetzes keine 
Anwf'nc!11ne, ,,,r .. m ,.;,,,. snld, .. An-;,.,·e-.. l"rSMfrt>f 

worden ist. 

(3) Wurden vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nach den bisher geltenden Vorschriften unzulässige 
tmg:nffe m die Natur gesetzt, so ist auf diese Sach• 
verh:.lte § 38 dieses Ge5etzes mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß Aufträge zur Wiederherstellung 
innerhalb von drei Jahren ab dem Inkrafu.reten die­
~e-t Geset:tes e-d:usen werden können; Zein!tume, 
in denen RechtSmiuelverfahren sowie Beschwerden 
vor den Genchtshöfen des öffentlichen Rechtes 
anhängig sind, werden in diese Frist mcht einge­
rechnet. 

(4) Der Naturschutzbeirat(§ 31) ist hinnen sechs 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes i:u 

bestellen. Bis zu diesem Zeitpunkt übt der Beirat 
gem:tß § 11 de& Na.turichuu,;gesetze$, LCBL 
Nr. 1/1955, diese Funktion aus, 

(5) Die Funktion der vor dem Inkrafttreten die­
ses Gesetzes bestellten ehrenamtlichen Natur• 
schutzorgane erlischt sp1itestens am L März 1986. 
Bis zu diesem Zeitpunkt geiten sie als „Naturvi,a~ 
cheorga11e" im. Sinne des§ 25 Abs. 2. Die nach den 
bisher geltenden Vorschriften ausgefolgte11 Dien>t· 
.:.uawei~e und DienJto.b:cdehen bkibeo bi$ zvm 
genannten Zeitpunkt weiter gültig und sind danach 
der Behörde unverzüglich zurückzustellen. 

(6) Kennzeichnun.e:en von Natur- und Land­
schaftsschutzgebieten sowie von Naturdenkmälern 
gemäß § 16 des Naturschutzgesetzes, LGBI. 
Nr. 1/1955, gelten als Kennzeichen gemäß § 20 
dieses Gesetzes. 

.Eieeuer W.rlr:uae•btoi-dcb der G~m.,d.nde 

§ 45. Die den Organen der Gemeinde Wien nach 
§ 31 Abs. 7 u11d 8 zugewiesene11 Aufgaben, sind sel­
che des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde. 

fok.ritfureten 

§ 46. (1) Dieses Gesetz tritt mit 1. März 1985 in 
Kraft. 

(2) Lu dem 111 Abs. 1 genannten Zeltpunkt treten 
1. das Naturschutzgesetz, LGB!. Nr. 1/1955, 

soweit im Abs. S nicht anderes bestimmt 1st, 
2. die Naturschutzverordnu11g vom 8. Feber 

\Q55, LGB!. Nr. 5/1955, 
3. die 2. Naturschuu:verordnung vom 6. Mär~ 

1956, LGBI. Nr. 6/1956, und 
4. die 3 Naturschutzverordnung vom 14. Mai 

1957, LGSI. Nr. 13/1957, 
~ußer Kxaft. 

(3) Die Mauerbach,,erordnung, LGBI. 
Nr. 16/1982, gilt als Verordnung gemäß§ 9 Abs.1 
dieses Gesetzes weiter. 

(4) Die Verordnung über das „Naturschutzge­
biet Lainzer Tiergarten", 25. Bi:zirk der Stadt 
Wien, Verordrtungs·• und Amtsblatt für den Reichs­
gau Wien Nr. 129/1941, die Lobauverordnung, 
LBGJ. Nr. Jl/ 1 :llll, sowte d1e Verordnung betref­
fend die Erklärung von Teilen des Wiener Praters 
..:wischert Ostbahn und Handelskai, Hafenzufahrt­
straße, Seitenhafenstraße und Schtlttdstraße in 

w;,.,,-, ,,..,m L,ni:kch:tftH-:hut2g"'bi..,t, LGBJ. 
Nr. 15/1979, bleiben als Gesetze solange in Gel~ 
tung, bis durch auf dieses Gesetz gegründete Ver­
ordnunge11 ei11e t'lCUer!iche Unterschutznellung 
erfolgt ist. 

(S) Bis zu einer Neuregelung finden auf den ört­
lichen Gelrungsbereirh 

1. der Lobauverördnung die §§ 11, 12 und 20 
des Naturschutzgesetzes, LGBL Nr. 1/1955, 
und 

2. der Verordnung berreffend die ErkHirung von 
Teilen des Wiener Praters ;-_wischi:n Ostbahn 
und Handelskai, Hafenzufahn.straße, Seite11-
h:1.fonnr::1.ß.!! und Sahi.ittclnr::i.ß.: in Wi,m :! :<um 
Landschaftsschutzgebiet, LGBI. Nr. 1S/1979, 
die §§ 12 u11d 20 des Naturschutzgesetzes, 
LGBL Nr. 1/1955, 

Anwendung . 

(6) Verordnungen auf Grund diese-s Gesetzes 
können bereits ab dem der Kundmachung folgen­
den Tag erlassen werden; sie durfen aber frohe• 
srens zugleich mit diesem Gesetz in Kraft gesetz: 
wcrde11. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamr.sdirektor: 

Zilk Ba.ndioo. 


